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 Veröffentlicht am 07.05.1996

Norm

ASVG §255 A

ASVG §273

Rechtssatz

Zum Invaliditätsbegri  gehören nicht nur der geistige und körperliche Zustand, sondern auch die übrigen in § 255

ASVG genannten Anspruchsvoraussetzungen wie beispielsweise die überwiegende Ausübung eines erlernten oder

angelernten Berufes. Auch der Berufsschutz ist bei Gewährung einer befristeten Pension zunächst nur auf den

ursprünglichen Stichtag beschränkt und wirkt nicht über den Fristablauf hinaus. Daher ist auch die Frage des

Berufsschutzes im Weitergewährungsverfahren neu zu prüfen. Dies darf aber nicht dahin mißverstanden werden, daß

das Vorliegen aller Voraussetzungen des § 255 ASVG nur auf den Zeitpunkt der Weitergewährung der befristet

zuerkannten Invaliditätspension zu beziehen ist, in welchem Fall die Voraussetzungen für eine Invaliditätspension

bezüglich des Berufsschutzes weitgehend manipulierbar wären.
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